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Abstract: In diesem Beitrag wird die Fähigkeit großer Sprachmodelle, juristische Fachtexte in einfache 
Sprache zu übersetzen, untersucht. Dazu erfolgt die Analyse verschiedener Textsorten – Ge-
setzestext, Gerichtsurteil, Fachaufsatz – hinsichtlich der vorgenommenen Änderungen nach 
der Bearbeitung durch Sprachmodelle und ihrer jeweiligen Verständlichkeit. Dabei kommen 
einfache quantitative Metriken sowie qualitative Methoden zum Einsatz. Es zeigt sich Poten-
zial für die Erstellung von Texten in einfacher Sprache, auch als Beitrag zur Barrierefreiheit 
im juristischen Bereich, wobei das Vereinfachungspotential je nach Textsorte unterschiedlich 
ist. Zudem ist intensive redaktionelle Nacharbeit nötig, um die Qualität der Texte zu sichern.

1. Einleitung
Die Veröff entlichung von ChatGPT Ende 2022 hat die intensiven Diskussionen um die Nutzung von Tech-
niken und Methoden der Künstlichen Intelligenz (KI) in der Rechtswissenschaft noch einmal befeuert. Auch 
wenn das Sprachmodell GPT 3 mit 175 Milliarden Parametern bereits seit dem Frühjahr 2020 bekannt war 
und ebenso lange Beispiele für seine Anwendung im Bereich des Rechtswesens bzw. Legal Tech diskutiert 
wurden, hat ChatGPT dieser Auseinandersetzung einen enormen Schub verliehen (Regalia 2023; Pettinato 
Oltz 2023; Schwarcz/Choi 2023). Aktuelle Einschätzungen, wie sie im Rahmen einer Anhörung im Landtag 
des Landes Nordrhein-Westfalen zu den Perspektiven seiner Nutzung erfolgten, zeigen ein diff erenziertes 
Bild künftiger Szenarien (Mielke/Wolff  2023).
Ein Aspekt, der bereits frühzeitig diskutiert und exemplarisch vorgeführt wurde, ist die Möglichkeit, mithilfe 
großer Sprachmodelle juristische Fachtexte in einfache(re) Sprache zu übersetzen. Bereits im Juli 2020 pos-
tete Twitter-Nutzer @michaeltefula ein Beispiel, wie er englischsprachige Rechtstexte nach Training mit nur 
zwei Beispielen von GPT-3 in einfache Sprache übersetzen ließ (Abbildung 1).

Abbildung 1: Frühes Beispiel der Nutzung von GPT-3 zur Vereinfachung von Rechtstexten1

1 Quelle: Michael Tefula, Twitter Post, https://twitter.com/michaeltefula/status/1285505897108832257, 21. 7. 2020, Zugriff  12 / 23.
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Hier setzt der vorliegende Beitrag an: Wir untersuchen, welche Möglichkeiten große Sprachmodelle für der-
artige Übersetzungsprozesse bieten. Damit wird eine ganze Reihe von Fragen aufgeworfen:
1. Welche Texte bzw. juristische Textsorten2 lassen sich auf diese Weise verarbeiten?
2. Welche Anforderungen sind an geeignete Prompts zu stellen, um eine gute Ergebnisqualität zu erlangen 

(vgl. White et al. 2023; Ekin 2023; Lo 2023)?
3. Mit welchen Kriterien und Methoden lassen sich die Ergebnisse evaluieren? Dabei ist zu klären, ob bishe-

rige Ansätze zur Evaluierung großer Sprachmodelle auch für diese Problemstellung geeignet sind (Liang 
et al. 2022)?

4. Welche der mittlerweile bekannten und viel diskutierten Schwächen der Systeme (Halluzinieren, man-
gelnde Wahrheitstreue, unterschiedliche Antworten auf gleiche Fragen) treten auch für diesen spezifi -
schen Anwendungsfall auf?

Der Beitrag widmet sich dem Themenfeld Sprache und Recht und setzt eine Reihe von Studien fort, die 
sich im Rahmen des IRIS mit der Frage der Verständlichkeit juristischer Fachtexte auseinandergesetzt haben 
(Berteloot/Mielke/Wolff  2018; Mielke/Wolff  2016). Wir kombinieren qualitative Methoden des Vergleichs 
von Texten mit einfachen quantitativen Metriken zur Bewertung der Textkomplexität und Lesbarkeit. Die 
intellektuelle Bewertung der Ausgabequalität ist dabei nur von juristischen Fachexperten zu leisten.
Neben dem Generieren von (einfachen) Schreiben, der Erschließung von Akten in vielfältigen Ausgestaltun-
gen von der Visualisierung, der Klassifi zierung von Dokumenttypen bis hin zum Erstellen von Textverglei-
chen (Mielke/Wolff  2023) wird als möglicher Anwendungsfall großer Sprachmodelle die Übertragung von 
Texten in einfache Sprache genannt (Schlicht/Heetkamp 2023, S. 8; Biallaß 2023, S. 17), die einen Beitrag 
zur Barrierefreiheit nicht nur bei der Justiz leisten kann.
Zunächst werden wir exemplarisch für einschlägige juristische Textsorten eine derartige Übersetzung vor-
nehmen, wobei zwei Varianten der großen Sprachmodelle zum Einsatz kommen (ChatGPT 3.5 im Vergleich 
mit ChatGPT 4).

2. Textauswahl
Sinnvoll erscheint, unterschiedliche juristische Textsorten zu wählen. Wir haben uns dafür entschieden, Texte 
aus dem Themenfeld Legal Tech und konkret aus dem Umfeld der juristischen Bewertung der Geschäfts-
aktivitäten der Fa. Smartlaw zu wählen. Smartlaw (vgl. https://www.smartlaw.de/) ist eine vom Informa-
tionskonzern Wolters Kluwer seit geraumer Zeit betriebene Plattform, auf der sich für unterschiedliche An-
wendungsfälle juristische Fachtexte generieren lassen, z. B. Mietverträge, Testamente oder Arbeitsverträge. 
Dabei werden anhand von Fragen und vom Nutzer auszuwählenden Antworten standardisierte Vertragsklau-
seln abgerufen. Die Nutzung erfolgt im Browser, was auch in der mobilen Variante auf dem Smartphone 
möglich ist. Die Hanseatische Rechtsanwaltskammer sah in dieser Dienstleistung einen Verstoß gegen das 
deutsche Rechtsdienstleistungsgesetz (RDG). Der Rechtsstreit wurde 2021 vom Bundesgerichtshof zuguns-
ten von Smartlaw entschieden und war eine wichtige höchstrichterliche Grundsatzentscheidung zu den Mög-
lichkeiten von Legal Tech-Firmen in Deutschland. Das Dienstleistungsangebot von Smartlaw ist mit Blick 
auf technische Realisierung und Gebrauchstauglichkeit (user experience) sowie die rechtliche Bedeutung 
regelmäßig auch Unterrichtsgegenstand im LL.M. Legal Tech an der Universität Regensburg. Nur am Rande 
sei erwähnt, dass in der aktuellen Diskussion, ob im Fall der Lösung von Rechtsproblemen mittels ChatGPT 
(bzw. anderen großen Sprachmodellen mit Dialogfunktion) Rechtsdienstleistungen erbracht würden, häufi g 

2 Wir verwenden den Begriff  Textsorte als einschlägigen terminus technicus der Textlinguistik: „Der Terminus Textsorte wird als 
Sammelbegriff  verwendet für eine fi nite Menge von Textexemplaren mit spezifi schen Gemeinsamkeiten. Textsorten werden durch 
Zuordnungsoperationen einer Menge invarianter stereotyper Parameter auf niederer Abstraktionsebene zu konkreten Texten konsti-
tuiert“ (H  2000, S. 519).
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auf die Smartlaw-Entscheidung Bezug genommen wird bzw. versucht wird, die Funktionalität von Smartlaw 
von den Möglichkeiten, die durch ChatGPT et al. gegeben sind, abzugrenzen, vgl. Römermann/Lolou 2023, 
S. 67 oder Remmertz 2023, S. 82f.
Rund um diese Rechtsstreitigkeit haben wir folgende Textbeispiele zur „Vereinfachung“ durch ChatGPT aus-
gewählt:
1. Normtext: Das Rechtsdienstleistungsgesetz (RDG, online vgl. https://www.gesetze-im-internet.de/rdg/).
2. Gerichtsurteil: Das Urteil des Bundesgerichtshofs im Smartlaw-Fall (BGH I ZR 113/20, ECLI:DE:BGH:

2021:090921UIZR113.20.0, online vgl. https://t1p.de/BGH_I_ZR_113_20).
3. Ein Fachaufsatz zu diesem Urteil: Uwer 2022, der sich in seiner Urteilsbesprechung kritisch mit der Dis-

kussion zur Smartlaw-Entscheidung auseinandersetzt.

3. Prompt Engineering
Mit den neuen Möglichkeiten von ChatBots bzw. Dialogsystemen auf der Basis großer Sprachmodelle ist 
schnell deutlich geworden, dass ein entscheidender Faktor für die Ausgabe- und Ergebnisqualität die Art und 
Weise ist, wie Fragen an das System gestellt werden. Das Prompt Engineering hat sich rasch zu einem neuen 
Qualifi kationsfeld zwischen Informationskompetenz und fachwissenschaftlicher Anwendung entwickelt. So-
wohl aus informationswissenschaftlicher (Lo 2023) wie auch aus fachwissenschaftlicher Perspektive (Petti-
nato Oltz 2023; Regalia 2023; Schwarcz/Choi 2023; Noonan 2023) liegen erste Modelle und Handreichungen 
vor, die Hinweise auf gute Prompts entwickeln.
Lo 2023 schlägt beispielsweise das CLEAR-Modell vor, das folgende Aspekte und Schritte beinhaltet:
Concise: Kürze und Klarheit der Prompts
Logical: Strukturierte und kohärente Prompts
Explicit: Klare Beschreibung der Spezifi kationen für die Ausgabe
Adaptive: Flexibilität und Anpassbarkeit der Prompts
Refl ective: Kontinuierliche Evaluierung und Verbesserung der Prompts
Auf dieser Basis haben wir folgende Formulierung als Prompt entwickelt und jeweils an die Textsorte an-
gepasst:
Norm: „Nachfolgend übergebe ich die ersten fünf Paragraphen des Rechtsdienstleistungsgesetzes (RDG). 
Diese sollen bitte in leicht verständliche Sprache umgewandelt werden: Einfache Sätze, einfache Begriff e, am 
besten in leicht verständlicher Sprache. Hier ist der Text: […]“
Aufsatz: „Nachfolgend übergebe ich einen juristischen Fachaufsatz. Dieser soll bitte in leicht verständliche 
Sprache umgewandelt werden: Einfache Sätze, einfache Begriff e, am besten in leicht verständlicher Sprache. 
Hier ist der Text: […]“
Urteil: „Nachfolgend übergebe ich einen Teil eines Urteils des Bundesgerichtshofs. Dieses soll bitte in leicht 
verständliche Sprache umgewandelt werden: Einfache Sätze, einfache Begriff e, am besten in leicht verständ-
licher Sprache. Hier ist der Text: […]“
Die „Übersetzung“ wurde zunächst mit der frei verfügbaren Fassung ChatGPT 3.5 über die webbasierte 
Schnittstelle durchgeführt. Da dort einschließlich des Prompts nur etwa vier Kilobyte Text übergeben werden 
können, haben wir uns auf ausgewählte Passagen des Aufsatzes und des Urteils sowie beim Normtext auf die 
ersten fünf Paragraphen des RDG beschränkt. In einem zweiten Lauf wurden die Textausschnitte mit demsel-
ben Prompt an ChatGPT 4, die gebührenpfl ichtige Variante, übergeben. Insgesamt sind so sechs tabellarische 
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Gegenüberstellungen entstanden, die hier aus Platzgründen nicht wiedergegeben werden können, die aber 
Online verfügbar sind.3

Im Anschluss wurde die ChatGPT-Ausgabe kopiert und dem Prompt-Text in einer Tabelle gegenübergestellt, 
die Zuordnung der einzelnen Paragrafen erfolgt intellektuell nach erster Durchsicht und Vergleich von Input 
und Output. Wir sind uns dabei der Tatsache bewusst, dass wiederholte Anfragen mit identischem Prompt 
unterschiedliche Ausgaben erzeugen können. Eine erste – qualitative und stichprobenartige – Annäherung an 
die Frage, ob aktuelle große Sprachmodelle für die Übersetzung von Fachtexten geeignet sind und welche 
Phänomene dabei zu beobachten sind, dürfte dies nicht beeinträchtigen, auch wenn klar sein sollte, dass mit 
mehr Texten, mehr Variation in den Prompts und deren Wiederholung weitere interessante Eff ekte auftreten 
dürften.

4. Evaluierung großer Sprachmodelle
Zur Evaluierung großer Sprachmodelle liegt mittlerweile umfangreiche Literatur vor. Neben Überblicksauf-
sätzen, die sich nicht nur auf die GPT-Familie von OpenAI beschränken, gibt es spezifi sche Studien, die
 – ein bestimmtes Anwendungsfeld in den Blick nehmen (z. B. Einsatz für die Codeproduktion (Frankston 

2023) oder Einsatz in der Medizin (Elmarakeby et al. 2023)) und
 – Studien, die bestimmte Merkmale (etwa Sprache oder Faktentreue) untersuchen (Koo et al. 2023).

Spezifi sche Evaluationsstudien für den rechtlichen Bereich sind bisher noch kaum verfügbar, eine entspre-
chende Suche im Web of Science erbrachte keine Ergebnisse.4 Die bekannteste und umfangreichste Eva-
luationsstudie dürfte die Holistic Evaluation of Language Models (HELM) an der Universität Stanford sein 
(Liang et al. 2022). Hier werden zahlreiche große Sprachmodelle umfassend und weitgehend automatisiert 
bewertet, wobei sowohl nach typischen Funktionen (u. a. Klassifi kation, Frage-Antwort, Zusammenfassung) 
als auch nach konkreten Bewertungsmerkmalen (Akkuratheit, Robustheit, Fairness) unterschieden wird. Der 
Schwerpunkt liegt dabei – wie so häufi g im Bereich Natural Language Processing – auf der englischen Spra-
che. Der Aspekt der Transformation von (komplexerer) Fachsprache in einfachere Sprache wird dort bisher 
nicht betrachtet.
Für unsere Analyse ziehen wir einfache quantitative Metriken (Anzahl Zeichen, Wörter) sowie ein Maß zur 
Verständlichkeit heran. Im Zentrum steht aber die intellektuelle Analyse der Textbeispiele („close reading“, 
Byron 2021). Hier sollen sprachliche und inhaltliche Unterschiede gleichermaßen Berücksichtigung fi nden.

5. Analyse
Nachfolgend berichten wir für die drei herangezogenen Textsorten Norm, Urteil und Aufsatz jeweils ausge-
wählte Beobachtungen und ergänzen diese durch statistische Basisdaten.

5.1. Auff älligkeiten bei der RDG-Vereinfachung (§§ 1 – 5 RDG)
Auf den ersten Blick sind die Unterschiede nicht sehr groß, allerdings ergibt sich – ungefragt – ein nicht 
unerheblicher Kürzungseff ekt. ChatGPT 4 verdichtet den Ausgangstext fast auf die Hälfte des ursprüngli-
chen Umfangs. Während der Ausgangstext des RDG einen Umfang von 409 Wörtern hat, ergibt sich durch 
ChatGPT 3.5 eine leichte Verkürzung auf 365 Wörter und durch ChatGPT 4 auf 211 Wörter.

3 Online abrufbar: https://t1p.de/MielkeWolff MaterialdokumentationVerstaendlichkeitIRIS2024, Zugriff  12 / 23.
4 Suche nach: TS=((„large language models“ OR GPT OR ChatGPT) AND evaluation) AND TS=(legal OR law) im Web of Science 

(https://www.webofscience.com/) sowie nach “evaluation „large langugae models“ legal law” in Google Scholar.
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5.1.1. Textstruktur
Bei ChatGPT 3.5 bleibt die Paragraphenstruktur erhalten, bei ChatGPT 4 ist eine Struktur mit Paragraphen 
und Absätzen nicht mehr erkennbar. Zwei Beispiele sollen die Unterschiede illustrieren (lexikalische Unter-
schiede zwischen Original und der Ausgabe ChatGPT 3.5 hervorgehoben): 

Originaltext RDG Ausgabe ChatGPT 3.5 Ausgabe ChatGPT 4
§ 2 Begriff  der Rechtsdienstleis-
tung
(1) Rechtsdienstleistung ist jede 
Tätigkeit in konkreten fremden 
Angelegenheiten, sobald sie eine 
rechtliche Prüfung des Einzelfalls 
erfordert.

§ 2 Begriff  der Rechtsdienstleis-
tung:
(1) Eine Rechtsdienstleistung ist 
jede Tätigkeit in konkreten recht-
lichen Angelegenheiten, die eine 
Prüfung des Einzelfalls erfordert.

2. Was ist eine Rechtsdienstleis-
tung?
– Jede Arbeit, die eine rechtliche 
Prüfung in einer bestimmten An-
gelegenheit erfordert.

§ 5 Abs. 1 Satz 1 RDG
Erlaubt sind Rechtsdienstleistun-
gen im Zusammenhang mit einer 
anderen Tätigkeit, wenn sie als 
Nebenleistung zum Berufs- oder 
Tätigkeitsbild gehören.

Erlaubt sind Rechtsdienstleistun-
gen im Zusammenhang mit einer 
anderen Tätigkeit, wenn sie eine 
Nebenleistung zum Berufs- oder 
Tätigkeitsbild darstellen.

– Rechtsdienstleistungen sind er-
laubt, wenn sie eine Nebenleis-
tung zu einer anderen Haupttätig-
keit sind.

Die Unterschiede in der Defi nition der Rechtsdienstleistung (§ 2 Abs. 1 RDG) sind bei ChatGPT 3.5 noch 
überschaubar, bei ChatGPT 4 aber bereits recht deutlich. Auch bei § 5 Abs. 1 Satz 1 RDG ist die Verkürzung 
bei ChatGPT 4 weitaus stärker als bei ChatGPT 3.5.

5.1.2. Lexikalische Unterschiede
Gerade bei der Ausgabe von ChatGPT 3.5, die die Ausgangsstruktur des Normtextes weitgehend beibehält, 
fallen lexikalische Unterschiede auf, etwa beim Austausch von Fremdwörtern. So heißt es in § 1 Abs. 1 RDG 
„vor unqualifi zierten Rechtsdienstleistungen“, bei ChatGPT 3.5 „vor schlechter Qualität bei Rechtsdienst-
leitungen“, bei ChatGPT 4 ist die Umformulierung wieder deutlich stärker, der Begriff  „qualifi ziert“ bleibt 
aber hier (die Stelle lautet insgesamt „nur qualifi zierte Personen Rechtsberatung geben“). § 2 Abs. 3 RDG 
nennt „die Erstattung wissenschaftlicher Gutachten“, ChatGPT 3.5 „das Erstellen von wissenschaftlichen 
Gutachten“, ChatGPT 4.0 verkürzt auf „wissenschaftliche Gutachten“ (Erstellen/Erstatten fehlt). In § 2 Abs. 3 
RDG ist von „Erörterung“ die Rede, in ChatGPT 3.5 von „Besprechung“, in ChatGPT 4 von „Diskussionen“. 
In § 3 RDG heißt es „die selbständige Erbringung“, bei ChatGPT 3.5 „die eigenständige Erbringung“, bei 
ChatGPT 4 fehlt „selbständig/eigenständig“. Ähnliches kann man bei § 4 Satz 1 RDG beobachten, der Norm-
text spricht von „Rechtsdienstleistungen, die unmittelbaren Einfl uss auf die Erfüllung“, ChatGPT 3.5 von 
„Rechtsdienstleistungen, die direkten Einfl uss auf die Erfüllung“ haben, bei ChatGPT 4 fehlt „unmittelbar/
direkt“. In § 2 Abs. 3 RDG ist von „Schiedsrichterinnen und Schiedsrichtern“ die Rede, ChatGPT 3.5 verkürzt 
dies auf „Schiedsrichter“, ChatGPT 4 lässt den Begriff  weg.

5.1.3. Syntaktische Änderungen
Die syntaktischen Änderungen sind heterogen. So gibt es die Umformulierung eines Relativsatzes in eine 
(komplexere) Nominalphrase. Bei § 5 Abs. 1 Satz 2 RDG heißt es „unter Berücksichtigung der Rechtskennt-
nisse zu beurteilen, die für die Haupttätigkeit erforderlich sind“. ChatGPT 3.5 formuliert dies um in „un-
ter Berücksichtigung der für die Haupttätigkeit erforderlichen Rechtskenntnisse“. Bei der Ausgabe durch 
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ChatGPT 4 fehlt diese Passage. Umgewandelt werden zudem (und im Sinne einer Vereinfachung eher nach-
vollziehbar) Infi nitiv- in Relativsätze, wenn ChatGPT 3.5 den Satz „Regelungen in anderen Gesetzen über die 
Befugnis, Rechtsdienstleistungen zu erbringen, bleiben unberührt“ (§ 1 Abs. 3 RDG) in „Andere Gesetze, die 
die Befugnis zur Erbringung von Rechtsdienstleistungen regeln, bleiben hiervon unberührt“ umformuliert. 
Bei ChatGPT 4 heißt es: „Andere Gesetze, die Rechtsdienstleistungen regeln, sind davon nicht betroff en.“ 
§ 1 Abs. 1 Satz 1 RDG lautet: „Dieses Gesetz regelt die Befugnis, in der Bundesrepublik Deutschland außer-
gerichtliche Rechtsdienstleistungen zu erbringen.“ Bei ChatGPT 3.5 heißt es: „Das Gesetz regelt, wer in 
Deutschland außerhalb von Gerichtsverfahren Rechtsdienstleistungen erbringen darf.“ Bei ChatGPT 4 lautet  
der entsprechende Satz: „Das Gesetz regelt, wer in Deutschland außergerichtliche Rechtshilfe anbieten darf.“ 
Teilweise wird auch der immer wieder als typisches Merkmal der Rechtssprache genannte Nominalstil abge-
schwächt. Statt „wenn ihr Gegenstand deutsches Recht ist“ (§ 1 Abs. 2 RDG), fi ndet sich bei ChatGPT 3.5 die 
Formulierung „wenn es um deutsches Recht geht“ und bei ChatGPT 4 „wenn sie deutsches Recht betreff en“.

5.1.4. Fazit
Festzuhalten ist, dass der Regelungsgehalt bei der Umformulierung durch ChatGPT 3.5 insgesamt erkennbar 
bleibt, bei nicht unerheblichen Abweichungen im Detail. Der Umfang reduziert sich bei ChatGPT 3.5 nur un-
wesentlich, auch ist die Normstruktur noch gut sichtbar, während der Umfang bei ChatGPT 4 deutlich kürzer 
ist und manches fehlt.

5.2. Auff älligkeiten bei der Urteilsvereinfachung (BGH-Urteil zu Smartlaw)
Bei dieser Textsorte fällt auf, dass der Text stark verkürzt wird und zwar sowohl bei ChatGPT 3.5 als auch bei 
ChatGPT 4. Zum Teil fehlen mehrere Sätze völlig, formale Angaben wie Urteilszitationen und Literaturanga-
ben entfallen durchgängig. Der Ausgangstext hat einen Umfang von 488 Wörtern, die Ausgabe von ChatGPT 
3.5 enthält 178 Wörter, die von ChatGPT 4 beinhaltet 161 Wörter. Aufgrund der so großen Verkürzung ist 
eine lexikalische und syntaktische Feinanalyse kaum möglich. Festzustellen ist auf jeden Fall, dass es sich um 
deutlich kürzere Sätze handelt. Auch lexikalisch fällt auf, dass bestimmte Begriff e nicht mehr vorkommen. 
Dies ist im Hinblick auf den Begriff  konkret nicht unproblematisch, da es bei diesem BGH-Urteil wesentlich 
darauf ankommt, dass das System (Smartlaw) nicht in einer konkreten Angelegenheit im Sinne des § 2 Abs. 1 
RDG tätig wird. Bei ChatGPT 3.5 kommt der Begriff  noch in der Wendung „auf einen konkreten Fall aus-
gerichtet“ vor, bei ChatGPT 4 fehlt konkret gänzlich. Damit ist fraglich, ob der Kern dieser Urteilspassage 
noch getroff en wird.

5.3. Auff älligkeiten bei der Vereinfachung des Aufsatzes zur Diskussion zum 
Smartlaw-Urteil

Auch hier zeigt sich der Verdichtungseff ekt in einer vergleichbaren Größenordnung wie bei dem Urteilstext: 
Von 512 Wörtern im Ausgangstext auf 282 Wörter bei ChatGPT 3.5 und 220 Wörter bei ChatGPT 4. In der 
Ausgabe von ChatGPT 3.5 und 4 fi nden sich deutlich kürzere Sätze. Zudem fehlen der in dem Aufsatz zitierte 
Leitsatz der Entscheidung sowie weitere Zitate aus anderen Quellen.
Interessant ist der Umgang mit dem Titel des ausgewählten Abschnitts „Smartlaw: Much Ado about Nothing – 
or Little?”. Bei ChatGPT 3.5 wird der Titel umgesetzt in „Smartlaw: Was bedeutet das BGH-Urteil für die 
Rechtsberatung“, ChatGPT 4 übersetzt hingegen den Titel in „Smartlaw: Viel Lärm um nichts – oder doch 
etwas?“
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Inhaltlich wirkt die Ausgabe von ChatGPT 3.5 wesentlich neutraler als der Ausgangstext. So fehlen etwa die 
Ausdrücke „mitunter überzeichnet wirkende Diskussion“, „seit langem schwelender Konfl ikt“ oder „berufs-
politische Beschwörungsformeln“ des Originaltextes. 

Originaltext Aufsatz Ausgabe ChatGPT 3.5 Ausgabe ChatGPT4
Deren Adaptionsgeschwindig-
keit lässt viele verbittert zurück, 
die sich, häufi g der traditionellen 
anwaltlichen Berufsbildpfl ege 
verhaftet, mit einem unbehagli-
chen Kontrollverlust konfrontiert 
sehen. Der Notwendigkeit einer 
zukunftsorientierten regulatori-
schen Neuausrichtung des immer 
volatileren Rechtsdienstleistungs-
marktes wird dann gerne mit be-
rufspolitischen Beschwörungsfor-
meln begegnet:

Einige, die an das traditionelle 
Bild der Anwaltschaft gebunden 
sind, fühlen sich durch die schnel-
le Entwicklung von Legal Tech 
unsicher und haben Angst vor 
Kontrollverlust.

Viele traditionelle Anwälte fühlen 
sich durch die schnelle Entwick-
lung und den Kontrollverlust be-
droht. 

Zusammenfassend kann man sagen, dass der Sinn grundsätzlich verständlich geblieben ist, allerdings wird 
nicht mehr deutlich, dass der Autor die Kritik an dem Urteil als übertrieben ansieht. ChatGPT 4 ist hier z. T. 
etwas näher am Ausgangstext als ChatGPT 3.5. Bei ChatGPT 4 werden beispielsweise ein Artikel im An-
waltsblatt sowie ein Papier der Bundesrechtsanwaltskammer, von denen der Autor berichtet, genannt. Beide 
kommen in ChatGPT 3.5 nicht vor. Allerdings wird im Fall des Artikels im Anwaltsblatt die Stoßrichtung des 
Autors falsch wiedergegeben, wenn es bei ChatGPT 4 heißt: „In einem Artikel im Anwaltsblatt wurde drauf-
hingewiesen, wie hitzig die Debatte über Legal Tech und Anwälte ist“, während im Originalaufsatz der Autor 
die Diskussion im Anwaltsblatt als hitzig bezeichnet.

5.4. Bewertung der Verständlichkeit der Texte
Die insgesamt neun Textausschnitte wurden mit Hilfe des Online-Tools http://www.leichtlesbar.ch/ bewertet 
und es wurde jeweils die Verständlichkeitsmetrik des Flesch-Index berechnet:

RDG §§ 1-5 BGH-Urteil Aufsatz
Original-
text

Unsere Analyse hat ergeben:
Ihr Text besteht aus 17 Sät-
zen mit 408 Wörtern, wovon 
217 verschiedene. Sie haben 
total 904 Silben benutzt 
(Endsilben auf -e zählen 
nicht).
Das ergibt einen Flesch-Wert 
von -5.

Unsere Analyse hat ergeben:
Ihr Text besteht aus 39 Sät-
zen mit 486 Wörtern, wovon 
286 verschiedene. Sie haben 
total 979 Silben benutzt 
(Endsilben auf -e zählen 
nicht).
Das ergibt einen Flesch-Wert 
von 24.

Unsere Analyse hat ergeben:
Ihr Text besteht aus 18 Sät-
zen mit 516 Wörtern, wovon 
317 verschiedene. Sie haben 
total 1078 Silben benutzt 
(Endsilben auf -e zählen 
nicht).
Das ergibt einen Flesch-Wert 
von 1.
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RDG §§ 1-5 BGH-Urteil Aufsatz
Ausgabe 
ChatGPT 
3.5

Unsere Analyse hat ergeben:
Ihr Text besteht aus 21 Sät-
zen mit 365 Wörtern, wovon 
202 verschiedene. Sie haben 
total 778 Silben benutzt 
(Endsilben auf -e zählen 
nicht).
Das ergibt einen Flesch-Wert 
von 9.

Unsere Analyse hat ergeben:
Ihr Text besteht aus 9 Sätzen 
mit 179 Wörtern, wovon 110 
verschiedene. Sie haben total 
338 Silben benutzt (Endsil-
ben auf -e zählen nicht).
Das ergibt einen Flesch-Wert 
von 27.

Unsere Analyse hat ergeben:
Ihr Text besteht aus 17 Sät-
zen mit 293 Wörtern, wovon 
180 verschiedene. Sie haben 
total 595 Silben benutzt 
(Endsilben auf -e zählen 
nicht).
Das ergibt einen Flesch-Wert 
von 18.

Ausgabe 
ChatGPT 
4

Unsere Analyse hat ergeben:
Ihr Text besteht aus 18 Sät-
zen mit 203 Wörtern, wovon 
131 verschiedene. Sie haben 
total 439 Silben benutzt 
(Endsilben auf -e zählen 
nicht).
Das ergibt einen Flesch-Wert 
von 12.

Unsere Analyse hat ergeben:
Ihr Text besteht aus 12 Sät-
zen mit 161 Wörtern, wovon 
104 verschiedene. Sie haben 
total 321 Silben benutzt 
(Endsilben auf -e zählen 
nicht).
Das ergibt einen Flesch-Wert 
von 25.

Unsere Analyse hat ergeben:
Ihr Text besteht aus 15 Sät-
zen mit 229 Wörtern, wovon 
151 verschiedene. Sie haben 
total 452 Silben benutzt 
(Endsilben auf -e zählen 
nicht).
Das ergibt einen Flesch-Wert 
von 24.

Die Flesch-Formel, nach dem österreichisch-amerikanischen Lesbarkeitsforscher Rudolf Flesch benannt, er-
gibt sich aus einer gewichteten Berechnung der mittleren Wortlänge (WL) und der mittleren Satzlänge eines 
Textes (konkret: Flesch-Index FI = FI = 206,835 - 84,6 x WL - 1,015 x SL).
Auf der hier benutzten Website http://www.leichtlesbar.ch/ fi nden sich Übersichten und Beispiele zur Ein-
ordnung der Werte des Flesch-Index: 

Flesch-Index Bewertung
81 bis 100 extrem leicht (5. Klasse)
71 bis 80 sehr leicht (6. bis 8. Klasse)
61 bis 70 leicht (Abschlussklasse)
41 bis 60 durchschnittlich (Sek, FOS, Berufsschule)
31 bis 40 etwas schwierig (Mittelschule)
21 bis 30 schwierig (Matura, Abitur) 
 bis 20 sehr schwierig (Hochschulabschluss)

Die Ausgangstexte sind damit unterschiedlich gut lesbar, wobei der Urteilsausschnitt mit einem Flesch-Wert 
von 24 nur in die zweitschwierigste Kategorie fällt, d. h. deutlich leichter lesbar ist als der Gesetzestext und 
der Aufsatztext. Durch die Transformation mit generativer KI verbessert sich die Lesbarkeit jeweils, aller-
dings mehr oder weniger deutlich. Nur bei dem Aufsatz wird auch eine neue Kategorie der Skala erreicht 
(vom sehr niedrigen Flesch-Wert 1 auf den Flesch-Wert 24 nach der Bearbeitung mittels ChatGPT 4). In zwei 
von drei Fällen wird mit ChatGPT 4 eine deutlichere Vereinfachung erreicht als mit ChatGPT 3.5.



35

Verständliche Rechtstexte mit Hilfe grosser Sprachmodelle?

6. Fazit und Ausblick
Die Analyse weniger ausgewählter Texte kann nur einen ersten Eindruck von den Möglichkeiten der Trans-
formation von Fachtexten in einfachere Sprache liefern. Immerhin wird dabei das grundsätzliche Potential 
deutlich: Die Texte werden bei einem vergleichsweise einfachen Prompt nicht nur kürzer, sondern auch ein-
facher. Komplexe Elemente wie Querverweise, Zitate und Gender-Formulierungen fallen weg. Der wesent-
liche inhaltliche Kern bleibt zumindest ansatzweise erhalten, wobei die einfachere Version typischerweise 
kommunikativen Zwecken dient und nicht an die Stelle des Originaltextes treten kann. Durch spezifi schere 
Prompts dürfte sich die Vereinfachung noch besser steuern lassen, weitere Studien, die die Prompts gezielt 
variieren und mehr und umfangreichere Texte untersuchen, wären sinnvoll. Im Ergebnis dürfte anzunehmen 
sein, dass für viele Kommunikationssituationen, in denen einfachere Sprache wünschenswert ist, mit der 
Texttransformation über KI ein nützliches Werkzeug verfügbar geworden ist, das die sonst sehr arbeitsauf-
wändige intellektuelle Erstellung von Texten in einfacher Sprache leichter möglich macht, selbst wenn im 
Einzelnen noch erhebliche redaktionelle Nacharbeit erforderlich sein sollte.
ChatGPT bietet neben Möglichkeiten zur Texttransformation mittlerweile auch die Ansteuerung von Bildge-
neratoren wie Dall-E als Teil seines Leistungsspektrums an. Ganz im Sinne der Idee der Rechtsvisualisierung 
und des multisensorischen Rechts (Brunschwig 2018) kann auch die visuelle Darstellung rechtlicher Zusam-
menhänge bzw. wissenschaftlicher Argumentation einen Beitrag zur verständlichen Rechtssprache leisten. 
Ein Beispiel, bei dem die ersten Absätze des betrachteten Aufsatzes (Uwer 2022) durch ChatGPT visualisiert 
wurden (Prompt: „Visualisiere den folgenden Text: [Text]“), soll dies illustrieren:

Here is a visual representation of the text you provided, illustrating the landmark legal decision involving the 
„Smartlaw Vertragsgenerator“ and its implications in the legal fi eld.

Abbildung 2: Über einen ChatGPT-Dialog mit Dall-E generiertes Bild zu dem hier betrachteten 
Aufsatz
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Das Bild kommt allerdings über eine (erwartbare) Gerichtsszene (mit angelsächsischen Attributen) kaum 
hinaus. Die Beschriftungen sind Phantasiebegriff e, die entfernt an relevante Konzepte aus dem Text erinnern 
(auf dem Tablet im Bild: „Veersisgerrater“ → Vertragsgenerator?), es lässt sich aber aus dem Bild keine re-
levante Aussage des Textes rekonstruieren. Auch wenn man einräumen muss, dass durch gezieltere Prompts 
konkretere Bildinhalte generiert werden können, bleibt für den produktiven Einsatz der Bildgenerierung hier 
noch ein recht weiter Weg.
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